
1.	Form des Testaments wählen

•	 Eigenhändiges Testament: Vollständig handschriftlich, 
mit Vor- und Nachname unterschrieben, sowie Ort und 
Datum (§ 2247 BGB)

•	 Notarielles Testament: Vom Notar erstellt und beim 
Amtsgericht hinterlegt (gebührenpflichtig)

•	 Überschrift: „Mein Testament“

•	 Unterschrift: Vollständiger Vor- und Nachname am 
Ende des Dokuments

2.	Erbeinsetzung

•	 Klare und unmissverständliche Benennung der 
Erben, aktuelle Adressen beifügen.

	 Beispiel 1: „Ich bestimme den NABU (Naturschutzbund 
Deutschland) e. V., Charitéstraße 3, 10117 Berlin, zu meinem 
Alleinerben.“

	 Beispiel 2: Ich bestimme folgende zwei Organisationen als 
meine Erben zu gleichen Teilen: …

•	 Erben sind verpflichtet, sich um die Nachlassabwick-
lung zu kümmern.

3.	Vermächtnisse aussprechen

•	 Vermächtnisnehmer erhalten bestimmte Vermögens-
werte, ohne Erbe zu sein. Sie sind begünstigt, aber 
ohne Rechte und Pflichten.

	 Beispiel: „Ich vermache dem NABU Deutschland e. V. meine 
Eigentumswohnung.“

4.	Auflagen für Erben oder Vermächtnisnehmer	

•	 Auf enge Vorgaben verzichten, da die Laufzeit vieler 
Projekte begrenzt ist. 

	 Beispiel 1: „Der Erlös soll in Naturschutzprojekte fließen.“ 

	 Beispiel 2: „Ich möchte, dass Wälder, Vögel, Moore, Flüsse in 
Deutschland geschützt werden.“

5.	Pflichtteilsrecht beachten

•	 Ehepartner, Kinder, ggf. Eltern, Enkel u. Urenkel sind 
pflichtteilsberechtigt. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte 
des gesetzlichen Erbteils.

6.	Bestattungswünsche	

•	 Nicht im Testament vermerken, sondern separat in 
einer Bestattungsverfügung. Bestattungsunternehmen 
bieten Vorsorgeverträge.

7.	Rechtliche Beratung

•	 Bei komplexen Regelungen wie Vor- und Nach- 
erbfolge oder Berliner Testament unbedingt recht- 
lichen Rat einholen.

•	 Kostenfreie Erstberatung per Telefon über NABU- 
Anwälte

•	 Digitale Angebote wie „Erblotse“ nutzen:

Kostenfrei mit NABU-Zugang:
https://vererben.erblotse.de/p/nabu

8.	Testament aufbewahren

•	 Eigenhändiges Testament: An einem sicheren Ort 
hinterlegen, idealerweise beim örtlichen Amtsgericht

•	 Notarielles Testament: Automatische Verwahrung 
beim Amtsgericht

9.	Erbschaftsteuer

•	 Zuwendungen an den NABU e. V. sind von der Erb-
schaftsteuer befreit (§ 13 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. b) 
ErbStG). Dies gilt auch für unsere gemeinnützigen 
NABU-Landesverbände und NABU-Stiftungen.

Das Wichtigste im Überblick	

Ich helfe Ihnen gerne weiter:
NABU e.V. 
Ariane Missuweit
Telefon: 030.28 49 84-15 72
E-Mail: ariane.missuweit@NABU.de 

Weitere Infos: 
www.NABU.de/testament


